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Lebensbedingungen im 
 europäischen Langstrafenvollzug

  Kirstin Drenkhahn und Manuela Dudeck

W   eltweit steigt die Anzahl der Gefängnis-
insassen dramatisch an. Allein zwi-
schen Februar 2005 und Oktober 2006 

war eine Zunahme von mehr als 250.000 Insas-
sen zu verzeichnen. Insgesamt waren 2006 über 
9,25 Millionen Menschen in Einrichtungen des 
Strafvollzugs untergebracht, in der EU waren es 
mehr als 600.000 (Walmsley 2006).

Da der Strafvollzug als Teil der Strafvollstre-
ckung einer der Bereiche ist, die von der poli-
zeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen in der EU erfasst werden, wird die 
Union sich in absehbarer Zeit mit den Proble-
men ihrer Gefangenen auseinandersetzen 
müssen. Ebenso wie bei der Strafverfolgung 
führen auch hier die nationalen Besonder-
heiten der Mitgliedstaaten zu Schwierigkeiten. 
Zwar hielt die Europäische Kommission in ih-
rer Mitteilung an den Rat und das Euro päische 
Parlament vom 19.5.2005 (KOM
(2005) 195 endg) fest, dass eine strafrechtliche 
Verurteilung, die in einem Mitgliedstaat ergan-
gen ist, auch in jedem anderen Mitgliedstaat 
vollstreckt werden können muss. Allerdings 
konzen trieren sich die Bemühungen im Rah-
men der justiziellen Zusammenarbeit in Straf-
sachen bisher auf das materielle Strafrecht und 
das Strafprozessrecht, der Strafvollzug war bis-
her nur Gegenstand einer Empfehlung des Eu-
ropäischen Parlaments an den Rat (P5_
TA(2004)0142 vom 9.3.2004).

Insbesondere der Vollzug freiheitsentzie-
hender Sanktionen wirft im Hinblick auf zwei 
der zentralen Werte der EU, Freiheit und sozi-
ale Gerechtigkeit, Fragen auf. Zunächst be-
stimmt nicht nur die Länge einer Sanktion, 
sondern es bestimmen auch die Bedingungen 
ihrer Vollstreckung ihre tatsächliche Schwere 
und damit die Reichweite des Freiheitsentzugs. 
Darüber hinaus haben die Vollzugsbedin-
gungen maßgeblichen Einfluss auf die Legal-
bewährung eines Gefangenen und seine Chan-
cen auf soziale Teilhabe nach seiner Entlassung 
in die Freiheit wie z. B. die Reintegration in 
den Arbeitsmarkt. Außerdem stellt sich bei der 
Vollstreckung freiheitsentziehender Sankti-
onen immer das Problem, inwieweit die Be-
troffenen ihre Grundrechte wahrnehmen kön-
nen. Die besondere Bedeutung der Grund-
rechte in der EU zeigt sich z. B. dadurch, dass 

ihre Stärkung eine der zehn Prioritäten des 
Haager Programms ist, das der Europäische Rat 
im November 2004 angenommen hat.

Der Vollzug langer Freiheitsstrafen birgt im 
Hinblick auf die Menschenrechtssituation be-
sondere Risiken. Als lang werden hier entspre-
chend der Empfehlung des Europarats zum 
Vollzug langer Freiheitsstrafen (Rec(2003)23 
vom 9.10.2003) lebenslange Freiheitsstrafen 
und solche von mindestens fünf Jahren be-
zeichnet. Diese Gefangenen sind zumeist we-
gen schwerer Straftaten inhaftiert und gelten 
häufig als besonders gefährlich. Im Anstaltsall-
tag kann sich dies auswirken, indem Gefange-
ne grundsätzlich nicht zu Rehabilitationsmaß-
nahmen zugelassen werden, da dies aufgrund 
der Straflänge und der Gefährlichkeit zwecklos 
erscheint. Hinzu kommen die negativen Aus-
wirkungen des Freiheitsentzugs in Form von 
Haftdeprivationen, die grundsätzlich jeder In-
haftierung innewohnen, sich jedoch bei be-
sonders langem Freiheitsentzug verstärkt be-
merkbar machen. Ein weiteres Problem ist die 
psychische Gesundheit der Gefangenen. Vor 
dem Hintergrund des steigenden gesellschaft-
lichen Sicherheitsbedürfnisses dürften die Auf-
nahmen von psychisch Kranken in Gefäng-
nisse erheblich an Bedeutung gewinnen und 
auch therapeutische Implikationen haben. Die 
Häufigkeit psychischer Störungsbilder im 
Strafvollzug wächst stetig an und ist damit im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich 
erhöht (Blocher et al. 2001). Momentan ist die-
se Klientel sicherlich unzureichend untersucht 
und behandelt, obwohl für Häftlinge der glei-
che gesundheitliche Versorgungsstandard wie 
für die Allgemeinbevölkerung gelten soll 
(Empfehlung des Europarats Rec(2006)2 – Eu-
ropean Prison Rules, Nr. 40.2; Andersen 2004; 
Wilson 2004; Birmingham et al. 2006). Je nach 
Schwere können psychische Erkrankungen er-
hebliche Auswirkungen auf die Bewältigung 
des Alltags haben. In ca. 25 % der Fälle kommt 
es zum Opfer/Täter Transfer; viele Insassen er-
leben neu in Haft entstehende Gewalt und 
entwickeln so Traumafolgestörungen wie die 
Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) 
(Spitzer et al. 2006; Dudeck et al. 2007). Des 
Weiteren spielt die Induktion vorher latent 
vorhandener Störungen wie die soziale Phobie 

eine wichtige Rolle (Dudeck/Freyberger in 
press).

Somit besteht also die Gefahr, dass sich bei 
Personen, die nach langem Freiheitsentzug 
entlassen werden, die Schwierigkeiten bei der 
Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit 
verglichen mit anderen Haftentlassenen po-
tenzieren. Werden für Langzeitinhaftierte Be-
handlungs- und Betreuungsmaßnahmen an-
geboten, können Probleme im Hinblick auf 
eine kontinuierliche Betreuung über die Zeit 
im Vollzug hinaus nach der Entlassung beste-
hen. Im Folgenden soll versucht werden, die 
Bedeutung des Langstrafenvollzugs in den EU-
Mitgliedstaaten sowie die psychische Gesund-
heit und die Lebensbedingungen der Gefange-
nen zu beschreiben.

Quantitative Bedeutung langer Freiheits-
strafen im Strafvollzug der EU-Mitglieder

Die EU selbst erstellt keine Statistiken zum 
Strafvollzug in ihren Mitgliedstaaten. Aller-
dings sind alle EU-Staaten auch Mitglied des 
Europarats, der eine jährliche Statistik – SPACE 
I – zum Strafvollzug herausgibt. An der Erhe-
bung für 2005 haben sich alle EU-Mitgliedstaa-
ten außer der Republik Irland beteiligt (SPACE 
I 2005, S. 2). Detaillierte Daten zu den Straflän-
gen lagen nicht vor von Bulgarien, Ungarn 
und Zypern. Bei der Betrachtung dieser Daten 
muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass 
hier nationale Statistiken zusammengetragen 
wurden, in denen zum Teil andere Kategorien 
verwendet werden als bei SPACE I. Außerdem 
sind die Bearbeiter von dem Material abhän-
gig, das ihnen die Mitgliedstaaten liefern. 
Trotzdem kann man festhalten, dass Freiheits-
strafen von mindestens fünf Jahren im Straf-
vollzug der einzelnen Mitgliedstaaten einen 
ganz unterschiedlichen Stellenwert haben. Ex-
trembeispiele sind Griechenland mit ca. 70 % 
Langzeitgefangenen und Finnland mit 
ca. 13 %. Insgesamt lassen sich hier drei Grup-
pen entsprechend der Anteile von Langzeitge-
fangenen einteilen: Eine Gruppe mit einem 
geringen Anteil von weniger als 20 % Langzeit-
gefangenen mit Dänemark, Deutschland, 
Finnland, den Niederlanden, Polen und der 
Tschechischen Republik, eine Gruppe mit 
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einem sehr hohen Anteil von mehr als 50 % 
mit Belgien, Griechenland und Portugal und 
ein starkes Mittelfeld mit Anteilen zwischen 
20 % und 50 %. Warum es diese großen Unter-
schiede gibt, lässt sich anhand der SPACE-Da-
ten nicht klären. Dazu wären Informationen 
über die Strafrahmen und die Verurteilungs-
praxis sowie über die Deliktsverteilung im 
Strafvollzug mit Blick auf die Straflänge erfor-
derlich (vgl. zum ähnlichen Problem der Erklä-
rung unterschiedlicher Gefangenenraten von 
Hofer 2004). Zwar enthält SPACE I auch Daten 
zur Deliktsverteilung, allerdings nicht auf die 
Straflänge bezogen. Darüber hinaus ist aus den 
Kommentaren zu den Daten über die Delikts-
verteilung zu ersehen, dass es Probleme auf-
wirft, die Deliktskategorien einheitlich zu de-
finieren (vgl. SPACE I 2005, S. 35 ff.). Die An-
zahl der Langzeitgefangenen hat sich in den 
EU-Staaten in den letzten Jahren eher – teil-
weise erheblich – vergrößert (z. B. Belgien, 
England und Wales, Niederlande, Italien, 
Schweden) oder ist geschwankt; nur in weni-
gen Staaten ist die Gruppe kontinuierlich klei-
ner geworden (z. B. Estland, Finnland, vgl. 
dazu die SPACE I-Berichte 2000-2005).

Daten zur Sozial- und Legalbiographie ent-
halten die SPACE I-Berichte nicht. Andere Sta-
tistiken auf europäischer Ebene, die derartige 
Informationen beinhalten, gibt es nicht, so 
dass eine genauere Beschreibung der Gruppe 
der Langzeitgefangenen anhand international 
einheitlicher Kriterien vorerst nicht möglich 
ist.

Psychische Gesundheit

Umfassende Untersuchungen zur psychischen 
Gesundheit von Langzeitinhaftierten in Euro-
pa scheint es bisher nicht zu geben. Daher soll 
hier auf Daten zur allgemeinen Strafvoll-
zugspopulation zurückgegriffen werden.

Bereits inhaftierte Jungen im Alter von 12 
bis 18 Jahren weisen vermehrt psychopatholo-
gische Phänomene auf. Führend ist dabei die 
Störung des Sozialverhaltens (75 %), gefolgt 
von der Sub stanzabhängigkeit (55 %) und psy-
chotischen Symptomen (34 %). Affektive Syn-
drome (6 %) und Angststörungen (9 %) spielen 
ebenfalls eine nicht unwesentliche Rolle 
(Vreugdenhil et al. 2004). Ganz ähnliche Be-
funde konnten Jacobs/Reinhold (2004) bei Ju-
gendlichen von 18 bis 23 Jahren finden, wobei 
besonders die Lebenszeitprävalenz von 63,5 % 
für die substanzbezogenen Störungen auffällig 
war. Mit 65 % hatte die Mehrheit der Proban-
den schon eine Persönlichkeitsstörung entwi-
ckelt, davon 52 % eine antisoziale Persönlich-
keitsstörung, die sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit aus der Störung des Sozialverhaltens 
ausgebildet hat. Die Prävalenz des Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms 
(ADHS) bei jugendlichen Insassen rangiert bei 
8 % bis 45 % (Vreugdenhil et al. 2004; Rasmussen 
et al. 2001; Rösler et al. 2004). Zusammenfas-
send haben bis zu 60 % der inhaftierten Ju-
gendlichen mindestens eine relevante psy-
chische Störung (Jacobs/Reinhold 2004).

Im Hinblick auf die erwachsenen Inhaf-
tierten ist von einer Prävalenz psychischer Stö-
rungen von 38-94 % auszugehen. Differierende 
Prävalenzwerte in den vorliegenden Studien 
werden sowohl durch spezifische Merkmale 
der untersuchten Population als auch durch 
die Erhebungsmethoden bestimmt. Daher sind 
länder übergreifende Verallgemeinerungen 
schwierig, führen häufig zu unscharfen Aussa-
gen und zeigen eine große Spannweite (Roesch 
et al. 1995, Konrad 2000). Die nebenstehende 
Tabelle zeigt die aktuellen Arbeiten im europä-
ischen Raum.

Ältere Inhaftierte, d. h. 60jährige und Ältere, 
weisen ebenfalls zu 5 % psychotische Stö-
rungen auf. Die Affektiven Störungen, insbe-
sondere Depressionen, machen etwa ein Vier-
tel der Erkrankungen aus. Bei 30 % bestehen 
Persönlichkeitsstörungen. Im Vergleich zu ju-
gendlichen und erwachsenen Inhaftierten 
sinkt die Zahl der Sub stanzabhängigen unter 
5 % (Fazel et al. 2001).

Aus der hohen Prävalenz psychischer Symp-
tome über alle Altersgruppen hinweg ergeben 
sich für die Planung und Durchführung der 
Haft immer wieder weit reichende Konse-
quenzen wie z. B. die Verlegung in eine psych-
iatrische Abteilung innerhalb der Justizvoll-
zugsanstalten oder kurz- und mittelfristige 
Isolierungen oder Überwachungen (Cooke/Mit-
chie 1996).

     Tabelle 1: Prävalenz psychischer Erkrankungen bei männlichen Gefangenen in Europa

Autor Land N Abhängigkeit 
von Alkohol 
und Drogen

Psychotische 
Störungen

Affektive 
Störungen

Angst-
 störungen

Persönlich-
keits störun-
gen

Andersen et al., 1996 DK 228* 44% 7% 10% 16% 17%

Birmingham et al., 1996 GB 569* - 24% 27% 34% 38%

Brooke et al., 1996 GB 750* 38% 5% 22% 18% 11%

Carrá et al., 2004 IT 990 47% 1% 5% 2% 4%

Falissard et al., 2006 FR 800 14% 12% 21% 21% -

Farrell et al., 2002 GB 503 29% 10% - - -

Fotiadou et al., 2006 GR 80* 53% 11% 28% 38% 38%

Harsch et al., 2006 DE 56 68% - 11% 3% 34%

Joukamaa, 1995 FI 283 44% 3% - 6% 17%

Konrad, 2004 DE 100** 57% 9% 34% 10% -

Langeveld et al., 2004 NO 40 90% 32% - - 80%

Missoni et al., 2001 DE 108* 13% 6% 48% 20% -

v. Schönfeld et al., 2006 DE 76 64% 4% 12% 17% 43%

Watzke et al., 2006 DE 366 60% 0,5% 6% 7% 26%

      *Untersuchungsgefangene, **Ersatzfreiheitsstrafe
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Dies zu vermeiden, macht die Präsenz einer 
suffizienten psychiatrischen Therapie vor Ort 
erforderlich, zumindest aber die Notversor-
gung von psychischen Ausnahmesituationen. 
Eine Verbesserung der psychischen Sympto-
matik bei einem Viertel der inhaftierten Er-
krankten konnte bereits die Liaison Psychiatrie 
im Gefängnis Rottenburg (Deutschland) zei-
gen (Schafer et al. 2004). Der Fokus der psycho-
sozialen Versorgungs- und Behandlungsmaß-
nahmen sollte in der multiprofessionellen 
Behandlung von Alkohol- und Drogenproble-
matiken liegen (Jacobs/Reinhold 2004). Betrach-
tet man die Häufigkeit der antisozialen Persön-
lichkeitsstörung, sind Psychoedukation, sozi-
ales Kompetenztraining und Training von 
Selbstmanagement sinnvoll (Kanfer et al. 2004; 
Hinsch/Pfingsten 2007). Nur so kann die Rück-
fallwahrscheinlichkeit gesenkt und die Wie-
dereingliederung von psychisch erkrankten 
Häftlingen verbessert werden.

Forschung zu Lebensbedingungen 
 Inhaftierter

Forschung zu den Lebensbedingungen von 
Gefangenen in europäischen Strafvollzugsein-
richtungen ist bisher nur spärlich vorhanden. 
Wenn Lebensbedingungen in Untersuchungen 
eine Rolle spielen, dann in der Regel eine un-
tergeordnete; die Befunde bilden dann den 
Hintergrund für das eigentliche Thema des 
Projekts. So werden z. B. bei Untersuchungen 
zur Wirksamkeit sozialtherapeutischer Be-
handlung auch die Unterbringungssituation 
und die Organisation des alltäglichen Lebens 
beschrieben (Bussmann/Seifert 2002; Bussmann 
et al. 2004; Dünkel 1980; Ortmann 2002), da 
diese Rahmenbedingungen einen wesent-
lichen Teil des sozialtherapeutischen Konzepts 
ausmachen (vgl. Arbeitskreis 2001; Specht 
2000).

Ein weiteres Beispiel ist die britische For-
schung der letzten 15 Jahre. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Untersuchung der sozialen Bezie-
hungen im Strafvollzug als Grundlage der Le-
gitimität der inneren Ordnung (vgl. dazu die 
Arbeiten von Bottoms, Hay und Sparks, z. B. 
Sparks/Bottoms/Hay 1996) und der moralischen 
Legitimität eines Gefängnisses (vgl. dazu die 
Arbeiten der Gruppe um Liebling, z. B. Liebling 
2004). Die Unterbringungssituation, Versor-
gung z. B. mit Lebensmitteln, sauberer Klei-
dung und Bettwäsche, die Möglichkeit, Briefe 
zu schreiben und zu empfangen und Besuche 
zu erhalten und andere Lebensbereiche wer-
den hier erhoben, um u. a. vor diesem Hinter-
grund die sozialen Beziehungen der Gefange-
nen untereinander und zwischen Gefangenen 
und Bediensteten analysieren zu können (Lieb-

ling 2004, S. 260 ff.; Sparks/Bottoms/Hay 1996, 
S. 159 ff.).

Für die Beschreibung der Lebensbedin-
gungen im Strafvollzug bieten diese und ande-
re Projekte Anhaltspunkte, allerdings lässt sich 
kein umfassendes Bild zeichnen. Die Befunde 
sind nicht miteinander vergleichbar, da die 
Daten nicht einheitlich erhoben wurden. Dar-
über hinaus bieten die Berichte nur einen Aus-
schnitt aus dem Strafvollzug eines bestimmten 
Landes. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Strafvollzugssystemen in Europa 
können so nicht sichtbar gemacht werden. Au-
ßerdem untersuchen gerade die Studien zur 
Sozialtherapie und Studien zu ähnlichen Voll-
zugsformen aus dem Ausland besondere, teil-
weise historische Vollzugssituationen, so dass 
die Darstellungen nicht verallgemeinert wer-
den können.

Berichte des Anti-Folter-Komitees

Als weitere Quelle für Informationen zu den 
tatsächlichen Lebensumständen in Einrich-
tungen des Justizvollzugs kommen die Be-
richte des Europäischen Komitees zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe 
(Anti-Folter-Komitee, CPT) über seine Besuche 
in den Mitgliedstaaten des Europarats in Frage. 
Bei diesen mehrtägigen Besuchen begehen die 
Mitglieder des CPT u. a. Strafvollzugsanstalten 
und unterhalten sich – ohne Zeugen – mit Ge-
fangenen. Die Ergebnisse eines Besuchs wer-
den zusammen mit daraus gefolgerten Emp-
fehlungen in einem Bericht an den besuchten 
Staat festgehalten, der üblicherweise veröffent-
licht wird (vgl. CPT 2003). Das Anti-Folter-Ko-
mitee hat auf der Grundlage der Berichte eige-
ne Standards entwickelt, an denen die tatsäch-
liche Situation der Gefangenen in den 
besuchten Einrichtungen gemessen wird (CPT 
2004). Der Vollzug langer Freiheitsstrafen bzw. 
die Situation von Personen, die lange Zeit un-
tergebracht sind wie z. B. auch Sicherungsver-
wahrte, ist einer der Bereiche, denen das Komi-
tee besondere Aufmerksamkeit widmet. Das 
CPT hat folgende Formel entwickelt:

„Langzeithaft kann eine Reihe entsozialisie-
rende Wirkungen auf die Insassen haben. Über 
das Institutionalisiertwerden hinaus können 
Langzeitgefangene viele psychische Probleme 
entwickeln (etwa Verlust der Selbstachtung 
und Abbau sozialer Fertigkeiten) sowie die 
Tendenz, sich immer mehr von der Gesell-
schaft abzulösen, in die die meisten von ihnen 
letztlich zurückkehren werden. Aus Sicht des 
CPT sollten die Haftregimes für Langzeitgefan-
gene anstreben, diese Auswirkungen in posi-

tiver und proaktiver Weise auszugleichen.“ 
(CPT 2004, S. 30).

Auf diese Formel folgen die folgenden allge-
meinen Empfehlungen:

„Die betroffenen Gefangenen sollten Zu-
gang zu einer großen Bandbreite sinnvoller 
Aktivitäten unterschiedlicher Art haben (Ar-
beit, vorzugsweise mit berufbezogenem Wert; 
Bildung; Sport; Erholung/Geselligkeit). Über-
dies sollten sie eine gewisse Auswahl über die 
Art und Weise, wie sie ihre Zeit verbringen 
wollen, ausüben können und so ein Gefühl für 
Autonomie und persönliche Verantwortung 
entwickeln. Zusätzliche Schritte sollten unter-
nommen werden, um ihrer Haftzeit einen Sinn 
zu verleihen; insbesondere können diesen Ge-
fangenen individualisierte Vollzugspläne und 
geeignete psychosoziale Unterstützung dabei 
helfen, mit der Dauer ihrer Inhaftierung zu-
rechtzukommen und sich, wenn es soweit ist, 
auf die Entlassung vorzubereiten. Darüber hin-
aus ist die negative Wirkung der Institutiona-
lisierung auf Langzeitgefangene weniger aus-
geprägt und sie sind besser für die Entlassung 
gerüstet, wenn es ihnen möglich ist, nachhal-
tig Kontakt mit der Außenwelt zu bewahren.“ 
(CPT 2004, S. 30)

Eine Durchsicht der CPT-Berichte über Be-
suche in den derzeitigen EU-Mitgliedstaaten 
seit 1994 zeigt, dass die Situation von Langzei-
tinhaftierten – kaum überraschend – sehr un-
terschiedlich ist. Allerdings hängt das Maß, in 
dem die Lebensbedingungen den Vorgaben 
des Komitees entsprechen, nicht nur von der 
wirtschaftlichen Lage eines Staates ab.

Ein weit verbreitetes Problem ist die Einord-
nung von Langstrafern als per se gefährlich, 
ohne dass eine individuelle Risikoprognose 
erstellt wird. Das betrifft vor allem zu lebens-
langer Freiheitsstrafe Verurteilte (vgl. die Be-
richte über die Besuche in Bulgarien 1999, 
Estland 2003). Die Gefangenen sind in einer 
Hochsicherheitsabteilung untergebracht, 
meist allein oder zu zweit in einem Haftraum, 
den sie nur für die Freistunde und wenige an-
dere Aktivitäten verlassen dürfen. Sie haben 
keinen oder nur sehr wenig Kontakt zu ande-
ren Gefangenen (vgl. die Berichte über Bulga-
rien 1999, 2002, Estland 1997, Italien 1995, 
2004, Lettland 2002, Litauen 2004, Slowakei 
1995, 2005, Tschechische Republik 1997, 2002, 
2006), so dass teilweise auch die Freistunde 
alleine, zum Teil in dafür vorgesehenen Kabi-
nen (cubicles), verbracht wird (vgl. die Berichte 
über Lettland 1999, Tschechische Republik 
2002). Der Besitz persönlicher Gegenstände ist 
stark eingeschränkt, Dekoration des Haftraums 
– wozu z. B. auch Bücherregale zählen können 
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– ist nicht erlaubt (vgl. die Berichte über Est-
land 1997, die Tschechische Republik 2006). 
Häufig ist die Abteilung nicht nur nach außen 
besonders gesichert, sondern auch nach in-
nen: Die Gefangenen werden zumindest mit 
Handschellen gefesselt, sobald sie den 
Haftraum verlassen (vgl. die Berichte über Est-
land 1997, Lettland 2002, Ungarn 2005, Slo-
wakei 2005, Tschechische Republik 2002, 
2006). Das gilt auch für Arztbesuche, bei de-
nen dann auch Aufsichtspersonal anwesend 
ist (vgl. die Berichte über Lettland 2002, Slo-
wakei 2005, Tschechische Republik 2002, 
2006). Die grundsätzliche Einschätzung als ge-
fährlich kann aber auch für die Rahmenbedin-
gungen bei Besuchen eine Rolle spielen, die 
dann in einem Raum mit Trennscheibe statt-
finden (vgl. die Berichte über die Slowakei 
2005, Tschechische Republik 2002, Ungarn 
2007). Festzuhalten ist, dass es sich hier nicht 
um die Bedingungen handelt, unter denen Ar-
rest vollzogen wird, sondern um das normale 
Regime.

Ein weiterer Kritikpunkt des CPT, der sehr 
häufig genannt wird, ist der Mangel an sinn-
voller Beschäftigung. Dieser Mangel ist dem 
obenbeschriebenen Regime inhärent (vgl. die 
Berichte über Bulgarien 1999, Italien 2004, 
Lettland 1999, 2002, Litauen 2004, Slowakei 
1995, 2005, Tschechische Republik 2002). Aber 
auch wenn die materiellen Bedingungen bes-
ser sind und das Regime – jedenfalls nach in-
nen – offener ist, gibt es oft nicht genügend 
Arbeits- und Ausbildungsplätze, Behandlungs-
maßnahmen, Angebote an Sport und anderen 
Freizeitaktivitäten (vgl. die Berichte über Bel-
gien 2005, Deutschland 1996, Finnland 1998, 
Frankreich 2003, Griechenland 1997, Nieder-
ländische Antillen 1994, Zypern 2000). Auch 
der Mangel an Entlassungsvorbereitungen fällt 
dem Komitee immer wieder auf (vgl. die Be-
richte über Frankreich 2000, 2003). Dies sind 
Probleme, die in vielen Ländern den gesamten 
Strafvollzug betreffen, allerdings fällt dieser 
Mangel immer mehr ins Gewicht, je länger ein 
Gefangener im Strafvollzug bleibt. Besonders 
augenfällig wird der Bedarf an besonders auf 
Langzeitinhaftierte zugeschnittenen Angebo-
ten bei unbegrenzten Sanktionen. Dazu zählt 
die lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Mög-
lichkeit der Strafrestaussetzung, wie sie in eini-
gen Staaten nach deren Beitritt zum Europarat 
als Ersatz für die Todesstrafe eingeführt wurde, 
aber auch z. B. die Sicherungsverwahrung, bei 
der die Entlassungschancen eher schlecht sind 
(2004: Beendigung in 26 Fällen, davon in 15 
Entlassung in die Freiheit, gleichzeitig 65 neue 
Anordnungen; Kröniger 2006, S. 16; Statisti-
sches Bundesamt 2006, Tab. 5.1). Selbst wenn 
die materiellen Bedingungen sehr gut sind und 
es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, sich 

sinnvoll zu betätigen, besteht die Gefahr, dass 
Inhaftierte das Angebot nicht wahrnehmen 
wollen, weil sie darin keinen Sinn sehen, oder 
es nicht können (vgl. den Bericht über 
Deutschland 2005, S. 41 f.; s. auch die Empfeh-
lung im Bericht zum Besuch in Luxemburg 
2003, S. 46, für eine Gruppe Lebenslanger psy-
chologische Betreuung einzuführen, und den 
Bericht über Ungarn 2005, S. 32 f.). Außerdem 
stellt das CPT häufig fest, dass es für Langstra-
fer keine Vollzugsplanung gibt (vgl. die Be-
richte über Finnland 1998, Tschechische Repu-
blik 2006).

Neben diesen größeren Problemkreisen 
kommt es vor, dass der Kontakt zur Familie 
und zu Bekannten dadurch erschwert wird, 
dass alle Langstrafer in eine zentrale Anstalt 
kommen und nicht heimatnah untergebracht 
werden oder dass Besuche nur während der 
üblichen Arbeitszeit möglich sind, so dass Be-
sucher gezwungen sind, Urlaub zu nehmen. 
Bei der Zuteilung von Arbeitsplätzen werden 
neben den Gefangenen mit Unterhalts-
pflichten diejenigen bevorzugt, die kurz vor 
der Entlassung stehen, was dazu führt, dass 
Gefangene mit langen Strafen sehr lange ar-
beitslos bleiben. 

Bei der Bewertung der Befunde des Komitees 
anlässlich seiner Besuche ist zu bedenken, dass 
es sich hier um Stichproben handelt und nicht 
um eine systematische Bestandsaufnahme des 
Strafvollzugs in Europa zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Außerdem wurden hier Berichte 
über schlechte Zustände zusammengefasst. Ein 
Beispiel für gute Bedingungen in einer Einrich-
tung für Langzeitinhaftierte enthält der Bericht 
über den Besuch in Dänemark 1996, als das CPT 
die Anstalt in Herstedvester besuchte.

Zudem hat sich die Lage seit den 1990er Jah-
ren in vielen Ländern bzw. in vielen der immer 
wieder besuchten Vollzugseinrichtungen zu-
mindest hinsichtlich der materiellen Bedin-
gungen erheblich verbessert. Als Beispiel sollen 
hier die Berichte über die Abteilung für zu le-
benslanger Freiheitsstrafe ohne Bewährungs-
möglichkeit Verurteilte in Szeged (Ungarn) 
2005 und 2007 dienen. Die materiellen Bedin-
gungen wurden hier erheblich verbessert. Al-
lerdings war das Regime – entgegen den ur-
sprünglichen Plänen für diese Abteilung – nach 
wie vor sehr streng und schränkte soziale Kon-
takte stark ein (vgl. den Bericht über den Be-
such in Ungarn 2007, S. 11 ff.).

Ausblick

Es besteht ein Defizit an international ver-
gleichender Forschung in Bezug auf Lebensbe-

dingungen und psychische Gesundheit von 
Gefangenen mit langen Strafen in Europa. 
Auch die Berichte des CPT ergeben kein voll-
ständiges Bild der Lebens- und Haftbedin-
gungen. Zwar werden bei jedem Besuch die 
gleichen Kriterien angelegt, allerdings wird je-
weils nur die Situation in einer bestimmten 
Anstalt oder einer bestimmten Abteilung zu 
einer bestimmten Zeit begutachtet. Allerdings 
ist eine Bestandsaufnahme der Lebensbedin-
gungen im Strafvollzug auch nicht die Aufgabe 
des CPT, sondern es soll die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards beobachten.

Der Versuch, international vergleichbare 
Daten in verschiedenen europäischen Staaten 
zusammenzutragen, ist bisher nur vom Lehr-
stuhl für Kriminologie der Universität Greifs-
wald unternommen worden. Gemeinsam mit 
Partnern im europäischen Ausland wurden in 
zwei Forschungsprojekten die Lebens- und 
Haftbedingungen im Hinblick auf Menschen-
rechtsstandards des Europarats im geschlos-
senen Männervollzug und im Frauenvollzug 
untersucht. Am Projekt zum Männervollzug 
waren neben Deutschland Estland, Finnland, 
Lettland, Litauen, Polen, Russland und Schwe-
den beteiligt, das Projekt zum Frauenvollzug 
wurde in Dänemark, Deutschland, Spanien, 
Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Russ-
land und Slowenien durchgeführt (Dünkel/Kes-
termann/Zolondek 2006). Derzeit läuft ein drit-
tes Projekt zu den Lebensbedingungen im 
Vollzug langer Freiheitsstrafen, bei dem erst-
mals auch Daten zu psychiatrischen Erkran-
kungen erhoben werden und an dem neben 
Deutschland Belgien, Dänemark, Spanien, 
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Kroa-
tien, Litauen, Polen und Schweden beteiligt 
sind. Allen drei Projekten liegt ein vergleich-
barer Ansatz zugrunde, so dass es möglich sein 
wird, die Daten untereinander zu verglei-
chen.
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venheilkunde, Tiefenpsychologisch fundierte 
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